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Bekanntmachung 
 

2. Änderung der Satzung  
der Musikschule der Gemeinde Südlohn 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712), in der derzeit geltenden Fassung, hat der 
Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung am 29.04.2026 folgende Satzung beschlossen: 

 

Art. 1: 
In Nr. 2.1.1 und 2.1.2. werden die Beträge „369,60 EUR“ durch  „376,80 EUR“, „30,80 EUR“ durch „31,40 

EUR“,  „462,00 EUR“ durch „471,60 EUR“ und „38,50 EUR“ durch „39,30 EUR“ ersetzt. 
 

Art. 2: 
In Nr. 2.2 werden die Beträge „428,40 EUR“ durch „436,80 EUR“, „35,70 EUR“ durch „36,40 EUR“, 532,80 

EUR durch „543,60 EUR“, „44,40 EUR“ durch „45,30 EUR“, „586,80 EUR“ durch „598,80 EUR“, „48,90 

EUR“ durch „49,90 EUR“, „728,40 EUR“ durch „742,80 EUR“, „60,70 EUR“ durch „61,90 EUR“ , „1.200 
EUR“ durch „1.224 EUR“, „100 EUR“ durch „102 EUR“, „598,80 EUR“ durch „610,80 EUR“, „49,90 EUR“ 

durch „50,90 EUR“, „786,00 EUR“ durch „801,60 EUR“ und „65,50 EUR“ durch „66,80 EUR“ ersetzt. 
 

Art. 4 

Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft.  

 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 GO NRW in der aktuell gültigen Fassung die 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
c. ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

d. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder der Form- oder Verfahrensman-

gel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Südlohn, 30.04.2026 

 

Markus Lask 

Bürgermeister 
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